
Senatsverwaltung für Arbeit,  Berlin, den 4. März 2016 
Integration und Frauen  Tel.: 9028 (928) - 1481 
- II D -  E-Mail: margrit.zauner@senaif.berlin.de 
 
 
An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
Evaluation der Jugendberufsagentur Berlin 
Einzelplan 09 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
Kapitel: 0940  - Arbeit und berufliche Bildung 
Titel:     540 10 - Dienstleistungen 
 
Rote Nummern: 2272 / 2272A 
 
 
Ansatz des abgelaufenen  Haushaltsjahres: 4.765.000,00 € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:   6.237.000,00 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: 6.282.000,00 €  
Verfügungsbeschränkung:    - 
Aktuelles Ist (Stand 12.02.2016)      487.599,29  € 
 
 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen zu 
Gutachten- und Beratungsdienstleistungen vom 14.05.2013 sind alle Senatsverwal-
tungen aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Ausschreibung von Gutach-
ten- und Beratungsdienstleistungsaufträgen mit einem Auftragswert von mehr als 
10.000 Euro zu unterrichten und zu begründen, warum die zu leistende Arbeit nicht 
von Dienststellen des Landes Berlin erledigt werden kann. 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
 
Es wird gebeten, von der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages zur Evaluation der 
Jugendberufsagentur Berlin Kenntnis zu nehmen. Die Evaluation dient der Erfolgs-
kontrolle der in 2015 neu eingerichteten Jugendberufsagentur (JBA).  
 
Der Senat hat mit Datum 26.03.2015 dem Abgeordnetenhaus einen Bericht zur Um-
setzbarkeit der Einrichtung der Jugendberufsagentur Berlin vorgelegt, um für Jugend-
liche und junge Erwachsene einen besseren Übergang von der Schule in die Ar-
beitswelt zu gewährleisten. 
Die Jugendberufsagentur Berlin (JBA) ist eine von Jobcentern, den Agenturen für 
Arbeit, und dem Land Berlin (mit den für Bildung, Jugend und Arbeit zuständigen Se-
natsverwaltungen sowie den Jugendämtern/Bezirksämtern) getragenes Arbeitsbünd-
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nis mit jeweils einer gemeinsam getragenen Anlauf- und Beratungsstelle in jedem 
Bezirk, in der Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg gemeinsam und 
umfassend beraten, unterstützt und bei Bedarf eng begleitet werden (Beratung und 
Hilfestellung aus einer Hand). Auch bei Abbruch oder vorübergehenden Krisen und 
Schwierigkeiten bei der erfolgreichen Bewältigung der Qualifizierungsanforderungen 
ist für junge Menschen die JBA Berlin Anlaufstelle, um möglichst schnell eine An-
schluss- oder Unterstützungsoption zu finden. 
 
Übergreifendes Ziel der Jugendberufsagentur Berlin ist es, jeden Berliner Jugendli-
chen oder jungen Erwachsenen, der in der Regel das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, zu einem erfolgreichen Berufsabschluss zu führen, indem 
 

• er/sie umfassend und ggf. aufsuchend beraten wird,  
• seine/ihre Zielperspektiven geklärt werden,  
• ihm/ihr ein realistisches Qualifizierungsangebot unterbreitet wird,  
• flankierende Maßnahmen gebündelt werden,  
• er/sie bis zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss oder im Einzelfall einer 

nachhaltigen Beschäftigungsaufnahme unter Einbeziehung aller zur Verfü-
gung stehenden Instrumente begleitet wird, wenn es erforderlich ist. 

 
Die landesweite „Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugend-
berufsagentur Berlin“ (siehe Anlage 1) wurde zwischenzeitlich von den Vereinba-
rungspartnern unterzeichnet. Sie enthält die landesweit geltende Definition zur Ziel-
gruppe der JBA Berlin, die landesweit einzuhaltenden Mindeststandards für das Leis-
tungsangebot der JBA Berlin an ihren jeweiligen Standorten sowie die Gestaltung der 
strategischen und operativen Steuerung der JBA Berlin einschließlich der Regelun-
gen zum landesweiten Berichtswesen.  
Im dortigen § 14 ist eine durch die für Arbeit zuständige Verwaltung zu beauftragen-
de Evaluation vorgesehen. Das Evaluationsdesign wurde entsprechend der Verein-
barung am 7. September 2015 in der Sitzung des Landesbeirates der Jugendberufs-
agentur Berlin zustimmend zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Mittel sind im 
Einzelplan 09 für den Doppelhaushalt 2016/2017 veranschlagt. 
 
Die JBA Berlin verfolgt folgende Ziele (Erfolgsfaktoren), die mit einer höheren Trans-
parenz zwischen den Vereinbarungspartnern, einer gemeinsamen Prozesssteue-
rung, dem Datenaustausch und der gemeinsamen Maßnahmeplanung der Akteure 
erreicht werden sollen:  

• Vermeidung von Mehrfachberatungen in verschiedenen Institutionen, Steige-
rung der Übergangsquote nach Abschluss der allgemein bildenden Schule 
sowie der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Sonder-
pädagogische Förderzentren/Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt) in Ausbildung, 

• Gewährleistung einer abgestimmten Angebotssteuerung im Bereich der Be-
rufsausbildungsvorbereitung und der subsidiären Ausbildung, die den Fach-
kräftebedarf in der Region besser berücksichtigt,  

• Verkürzung der Verweildauer im sogenannten Übergangssystem,  
• Vermeidung von Förderlücken oder Doppelförderungen, 
• Vermeidung von momentan sehr kostenintensiven Fehlplatzierungen im 

Übergangssystem mit hohen Abbruchquoten in den entsprechenden Ange-
boten, 
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• Bündelung, Fokussierung und besseres Ineinandergreifen der angebotenen 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

 
Durch die Berufs- und Studienorientierung-Teams an den Schulen wird gewährleis-
tet, dass jeder Jugendliche mit einer konkreten Empfehlung für einen Anschluss in 
der beruflichen Welt – basierend auf der reflektierten Auswertung seiner Berufs- und 
Studienorientierungserfahrungen – in die gymnasiale Oberstufe, in die duale Ausbil-
dung, landesrechtlich geregelte Ausbildung oder zielbewusst in ein Angebot des zu-
künftigen Übergangssystems sowie Angeboten der beruflichen Rehabilitation wech-
selt.  
 
Die Jugendberufsagentur Berlin speist alle Informationen über offene Ausbildungs-
plätze, spezifische Fachkräftebedarfe durch engen Abstimmungskontakt mit Verbän-
den, Kammern und Sozialpartnern unmittelbar in das Netzwerk der Beratungsakteure 
und in die Prozesse der Berufs- und Studienorientierung ein. Diese Angebote werden 
in dem Beratungs- und Unterstützungsprozess für die Jugendlichen transparent und 
zugänglich gemacht.  

Die Bündnispartner agieren im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin auf der loka-
len schulischen, der regionalen Ebene in den Bezirken sowie der Landesebene nach 
einheitlichen Standards. Die Jugendberufsagentur Berlin soll in den regionalen 
Standorten zugleich Ort eines gebündelten Leistungsangebotes sowie Teil des Sys-
tems einer engen Abstimmung zwischen den Bündnispartnern auf allen Ebenen sein. 
 
Am 15.10.2015 wurden die ersten vier regionalen Anlaufstellen – in Tempelhof-
Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Friedrichshain-Kreuzberg eröffnet. 
Bis Dezember 2016 wird die Einrichtung in allen zwölf Bezirken erfolgt sein.  
 
 
Kurzbeschreibung des zu vergebenen Auftrags 
 
Zur Unterstützung der Koordinierung soll die Jugendberufsagentur Berlin mit ihren 12 
Standorten begleitend extern evaluiert werden. 
Grundlage ist § 14 der Landeskooperationsvereinbarung vom 17.12.2014 zur Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur: 

(1) Zur Unterstützung der strategischen Steuerung Lenkung/Koordinierung wird 
die Jugendberufsagentur begleitend evaluiert. 

(2) Mit der Evaluation wird die Zielstellung der Jugendberufsagentur  sowie die in 
dem Bericht des Senats an das Abgeordnetenhaus beschriebenen und in die-
ser Vereinbarung geregelten Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Res-
sourcenausstattung untersucht. 

(3)  Die Evaluation soll dabei insbesondere untersuchen, bei welchem Partner in 
welchem Umfang Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit entstehen. Sie 
soll Wege zur Generierung weiterer Synergieeffekte aufzeigen. 

(4) Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird dem Landesbeirat im zweiten 
Quartal ein Evaluationsdesign zur fachlichen Prüfung vorlegen. Unter Berück-
sichtigung des fachlichen Prüfergebnisses wird die für Arbeit zuständige Se-
natsverwaltung über die Beauftragung eines geeigneten Institutes (leistungs-
träger) entscheiden. Die hierfür erforderlichen Ressourcen werden von den be-
teiligten Vereinbarungspartnern auf Seiten des Landes Berlin getragen. Für die 
Evaluation eingebrachte Sach- und Personalkosten werden entsprechend auf 
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den Finanzierungsanteil angerechnet. Die entsprechende Beteiligung der für 
Arbeit, Bildung und Jugend zuständigen Senatsverwaltungen und der Bezirke 
stehen unter dem Vorbehalt der Mittelzuweisung durch das Abgeordneten-
haus.  

(5) Evaluationsergebnisse werden zum 31.12.2016, 31.12.2018 sowie zum 
31.05.2020 vorgelegt. 

 

Ziel der Evaluation ist die Betrachtung der Arbeitsabläufe zur Leistungserbringung 
für die Zielgruppe im Übergang Schule bis zu einem erfolgreichen Berufsabschluss 
mit dem Ziel der Optimierung. 
Im Rahmen der Begleitforschung sollen die zieladäquate Umsetzung geprüft werden 
und Optimierungsressourcen zurückgemeldet werden. 
 
Das Evaluationsdesign wurde in der Sitzung des Landesbeirats der Jugendberufs-
agentur am 07.09.2015 beschlossen.         
 
Danach sind folgende Eckpunkte der Evaluation festgelegt worden: 
 
1.  Feststellung des Umsetzungsumfangs und –formen des Gesamtkonzeptes der 

JBA mit Ausweis der Besonderheiten in den 12 regionalen Standorten 
2. Analyse der spezifischen Wirkungen der JBA basierend auf den Erfolgsfaktoren 
3. Systematische Wirkungsanalyse für den Verbleib der Zielgruppe im Qualifizie-

rungsverlauf 
4. Verzahnung der Prozesse der Berufs- und Studienorientierung mit dem System 

der JBA 
5. Analyse der Ressourcenausstattung 
6. Wahrnehmung des Unterstützungsangebotes durch Jugendliche und Eltern – 

qualitative Verbesserung des Beratungsangebotes 
 
 
Dabei sollen folgende Fragestellungen (gruppenspezifisch [insbesondere Ge-
schlecht; Schulart]) auf Grundlage der Daten zum 31.12.2016 im Verhältnis zu den 
entsprechenden Daten aus Vorjahren (insbesondere 2015) untersucht werden: 
 

• Veränderung der Einmündungsquote der von der JBA betreuten Jugendli-
chen in Ausbildung bzw. Beschäftigung, 

• Veränderung der Abbruchquoten in der ungeförderten, geförderten und schu-
lischen Ausbildung, 

• Veränderung der Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung nach Berufsabschluss in einer geförderten Ausbildung, 

• Veränderung der Anzahl der Jugendlichen, die sich aus dem Bezug von 
Transferleistungen lösen konnten, 

• Veränderung der Anzahl der Jugendlichen mit Behinderungen sowie der An-
zahl der Jugendlichen insgesamt, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben benötigen 

• Veränderung der Dauer zwischen dem Verlassen der Schule und der Auf-
nahme einer Ausbildung oder eines Studiums 

• Bewertung des Übergangssystems Schule/Beruf  
• Aussagen über die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems inkl. ggf. erforder-

lichen Abbaus von Doppelstrukturen 
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In diesem Zusammenhang sollen auch folgende Indikatoren (gruppenspezifisch) er-
hoben werden: 
 

1. Entwicklung der Jugendarbeitslosenquote 
2. Anteil der Jugendlichen ohne Berufsabschluss  
3.   Anteil der Jugendlichen, die direkt in die duale Ausbildung einmünden,  
4. Verweildauer im Übergangssystem 
5. Anzahl erfolgter Um-/Mehrfachplatzierungen im Übergangssystem 
6. Zufriedenheit der Kunden (Jugendliche, Eltern, Kammern, Wirtschafts- und 

Sozialpartner) 
7. Anteil der Jugendlichen mit Inanspruchnahme kommunaler Leistungen (Bil-

dung und Teilhabe (16a SGB III) 
8. Anzahl der Jugendlichen, die aufsuchend beraten werden 
9. Anzahl der Jugendlichen, die flankierende Maßnahmen in Anspruch nehmen 

 
Die Evaluation kann nicht mit landeseigenem Personal durchgeführt werden, da hier 
fachlich eine Evaluation durch eine externe wissenschaftliche Institution erforderlich 
und dieses von allen Partnern der JBA Berlin gewünscht ist. 
 
Die jährlichen Ausgaben für die Evaluation werden auf rund 50.000 Euro geschätzt. 
Entsprechende Ausgaben sind beim Kapitel 0940, Titel 54010, lfd. Nr. 5 –Expertisen 
– im HPL 2016/2017 veranschlagt. 
Der Vertrag soll über eine Laufzeit von 3 Jahren mit einer Verlängerungsoption bis 
2020 geschlossen werden. 
 
 
 
Dilek Kolat  
Senatorin für Arbeit,  
Integration und Frauen



 








































